
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Die Wochen der strengsten Corona-Beschränkungen sind vorbei. Schulen

öffnen schrittweise wieder, die Notversorgung in den Kitas wird ausgeweitet. Von
einer Normalität sind wir aber noch weit entfernt. Zudem bleibt die Sorge, es könne
– irgendwann? – zu einer zweiten Welle kommen und all die Restriktionen wären
umsonst gewesen.
Presse und Fachorganisationen haben sich in den vergangenen Wochen immer
wieder mit der Frage befasst, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das
Wohl von Kindern hat. Nimmt die Zahl von Kindern, die in ihren Familien körper-
licher, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind, zu? Werden diese
Kinder aber nicht erkannt, weil Kita und Schule geschlossen sind? Jugendämter
berichten von einem Rückgang der Meldungen (SZ vom 7. Mai 2020). Ist die er-
wartete Welle von häuslicher Gewalt also ausgeblieben? Oder wird sie nicht wahr-
genommen, weil momentan niemand mehr so genau hinschauen kann? Genaues
wissen wir (noch) nicht. Kinderärzte berichten, die Zahl der Anrufe bei der Kinder-
schutzhotline nehme stark zu.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist – so kann man dies jetzt an verschiedenen Stellen le-
sen – „systemrelevant“. Gleichzeitig stehen Jugendämter durch die Einschränkungen
im Zug der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Der gebotene Schutz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Familien vor Ansteckung führten bei
vielen Jugendämtern zu einer fortwährenden Abwägung, ob Hausbesuche weiter
durchgeführt werden können/müssen oder telefonische Kontakte ausreichen.
Die angespannte Situation, die viele Fachkräfte an ihre Belastungsgrenze führt,
sollte aber nicht zum Anlass genommen werden, die Arbeit der Jugendämter infra-
ge zu stellen oder gar von einem Systemversagen der Jugendämter zu sprechen.
Ebenso wenig hilfreich erscheint es, wenn alle Kinder als potenziell gefährdet be-
trachtet und ihren Eltern mit Misstrauen begegnet wird. Dennoch muss im Blick
bleiben, vor welchen Herausforderungen alle Familien auf Grund der Corona-Krise
stehen. Eine aktuelle Studie des DJI gibt dazu erste Einschätzungen (SZ vom
18. Mai, S. 5). Zudem besteht die Sorge, dass Familien in prekären Lebenssituatio-
nen viel stärker belastet sind als diejenigen, die finanziell und sozial besser gestellt
sind, und auf diese Weise soziale Ungleichheiten weiter vertieft werden. Ob aber
deshalb – mit Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit – Kitas für alle Kinder ohne Min-
destabstand und Maskenpflicht geöffnet werden sollten – wie in Sachsen – er-
scheint indes zweifelhaft.
Ja – die Kinder- und Jugendhilfe ist systemrelevant. Dies gilt nicht nur für ihren
Auftrag, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, sondern ebenso für das
gesamte Aufgabenspektrum mit dem Ziel, das Recht junger Menschen auf För-
derung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit einzulösen (§ 1 Abs. 1 SGB VIII).
Kinder- und Jugendpolitik in der Corona-Krise muss deshalb viel mehr als Kinder-
schutz sein. Sie geht weit über den Aufgabenkatalog des SGB VIII hinaus und um-
fasst ein breites Spektrum von Unterstützungsleistungen. Nur wenn es den Eltern
und der ganzen Familie gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Welche
Maßnahmen und Hilfen dafür geeignet sind, ist derzeit nur im Rahmen einer
schwierigen Gesamtbetrachtung feststellbar. Bei der Wahl der geeigneten Mittel ist
immer zwischen verschiedenen Risiken und Nebenwirkungen abzuwägen. Also
geht es bei dieser Aufgabe letzten Endes immer auch um den Kinderschutz, für
den aber – gerade in Zeiten der Pandemie – primär der Staat Verantwortung trägt.
Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund!

Ihr

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner
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